Dieser Lehrgang wird vom Yacht-Club Lister unter der Leitung und Mitarbeit von engagierten Mitgliedern durchgeführt.

Alle Beteiligten werden nach Kräften bemüht sein, die Sicherheit der Lehrgangsteilnehmer zu gewährleisten. Wir bitten jedoch um Verständnis dafür, daß sowohl der YCL als auch alle mit der Durchführung des Lehrgangs betrauten Personen keinen Haftungsrisiken ausgesetzt sein dürfen.

Die Haftung des veranstaltenden Vereins und der mit der Durchführung des Lehrgangs betrauten Personen – sei es aus Vertrag oder aus unerlaubter Handlung – gegenüber den Lehrgangsteilnehmern ist ausgeschlossen, es sei denn, die Haftung beruht auf einem vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Verhalten des Vereins und/oder der mit der Durchführung der Lehrgangsveranstaltung betrauten Personen. (Von diesem Haftungsausschluß sind nicht betroffen mögliche Ansprüche eines Geschädigten gegen die Sporthilfe e.V. aus einer bestehenden Sportversicherung; siehe dazu unten, § 10 b der Satzung.)

· Mit meiner Unterschrift erkenne ich den vorstehenden Haftungs​ausschluß an.

· Ich erkenne weiter an, daß die Satzung des YCL und die Lehrgangsrichtlinien für mich verbindlich sind (liegen im Sekretariat zur Einsichtnahme aus). 

· Ich unterwerfe mich insbesondere den Haftungsregelungen aus § 10b der Satzung, wie nachfolgend wiedergegeben.

§ 10 b Versicherungen 

(1) Die Verpflichtung des YCL und seiner Mitglieder zum Ersatz von Schäden aus vorsätzlich oder fahrlässig begangenen Handlungen oder Unterlassungen oder aus „Verkehrseröffnung“ ist in §§ 31, 823 ff BGB geregelt. Der geschäftsführende Vorstand sorgt für die entsprechende Haftpflichtversicherung sowohl des YCL als auch der Mitglieder, soweit dies möglich und zweckmäßig ist.


(2) Der YCL sowie seine Vorstands- und alle seine anderen Mitglieder verzichten untereinander auf Schadensersatzansprüche, soweit diese nicht auf Vorsatz beruhen oder durch eine Versicherung des Schädigers gedeckt werden. Der Verzicht gilt nicht für Rammings beim Segeln oder für Trailerunfälle; diesbezügliche Haftpflichtversicherung ist Aufgabe jedes einzelnen Mitglieds. 

(3) Wer Gäste mitbringt, ist verpflichtet, den YCL und die Clubmitglieder von etwaigen Schadensersatzansprüchen der Gäste freizustellen, soweit die Ansprüche nicht auf Vorsatz beruhen und soweit der YCL dagegen nicht versichert ist.

(4) Solange der YCL keine besondere Unfallversicherung abschließt, und soweit nicht die Sporthilfe e. V. für etwaige Unfälle im Vereinsleben Leistungen gewährt, obliegt die Unfallversicherung (Krankenbehandlung, Verdienstausfall usw.) dem einzelnen Mitglied.

· Mit meiner Unterschrift erkenne ich an, daß ich , sofern ich den Anordnungen von Betreuern und Trainern nicht Folge leiste, vom Lehrgang ausgeschlossen werden kann.

· Ich habe eine Privathaftpflichtversicherung, deren Bestand ich  gemäß Anlage nachweise.

· Ich bin Schwimmer. Bei Jugendlichen* zusätzlich: Der Nachweis der Schwimmbefähigung (mindestens Jugendschwimmabzeichen Bronze) ist beigefügt.

· Mein Gesundheitsstand erlaubt die Teilnahme an diesem Lehrgang. Bei Jugendlichen* zusätzlich: Ein ärztliches Sporttauglichkeitszeugnis ist anliegend beigefügt.

· Hiermit ermächtige ich Sie widerruflich, die von mir zu leistenden Zahlungen bei Fälligkeit zu Lasten meines nachstehenden Kontos durch Lastschrift einzuziehen.

Konto-Nummer 
_________________________________

Kontoinhaber
_________________________________

Kontoführende Bank
_________________________________

Bankleitzahl
_________________________________

_________________________
___________________________________

Ort und Datum
Unterschrift des Kontoinhabers 

Bei einer Nichtteilnahme muss bei Abmeldung während der letzten 4 Wochen vor Lehrgangsbeginn der volle Kursbeitrag gezahlt werden.
Ich habe die vorstehenden Regelungen zur Kenntnis genommen, deren Inhalt verstanden und für mich als verbindlich anerkannt.

_________________________
___________________________________

Ort und Datum

Unterschrift Teilnehmer

(bei Jugendlichen* zusätzlich: Unterschrift der Erziehungsberechtigen)


(*Gemäß Satzung des YCL gelten als Jugendliche „Mitglieder bis zum Ende des Kalenderjahres, in welchem sie das 19. Lebensjahr vollenden“.)

Anlagen:

· Nachweis Privathaftpflichtversicherung

· Nachweis der Schwimmbefähigung

· Sporttauglichkeitszeugnis
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